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Bauen in Deutschland: Schnell 
und günstig unmöglich
Eine Betrachtung am Beispiel 
des Abfallmanagements
Building in Germany: Why fast and afford­
able construction seems impossible
Insights from waste management

Prof. Dr. Sven Pohland und Dipl.-Ing. Bert Kühl

Zusammenfassung
Insbesondere in Ballungsräumen herrscht Wohnungsnot. 
Zugleich stagniert der Wohnungsbau. Warum das so ist, zeigt 
dieser Beitrag am Beispiel des Abfallmanagements in Bau­
projekten. In Ballungsräumen wie Berlin bedeutet „Bauen“ 
fast immer „Bauen im Bestand“. Eine Studie der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht Berlin in Zusammenarbeit mit dem 
Ingenieurbüro NovaBiotec Dr. Fechter GmbH hat untersucht, 
welches Verbesserungspotential die Prozesse in diesem 
Bereich aufweisen. Es wurde an diesem Ausschnitt deutlich, 
dass es nicht nur kleinerer Anpassungen, sondern Mut zu 
disruptiver Veränderung bedarf. Ansonsten wird schnelles 
und günstiges Bauen in Deutschland unmöglich bleiben.

Abstract
Housing shortages are especially severe in metropolitan 
areas, while at the same time, residential construction is 
stagnating. This article illustrates the reasons for this trend 
using the example of waste management in construction 
projects. In urban centers like Berlin, construction mostly 
means „building within existing structures.“ A study by the 
Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin), in co­
operation with the engineering firm NovaBiotec, examined 
the potential for improving processes in this field. The find­
ings clearly show that what is needed is not minor adjust­
ments but the courage for disruptive change. Without this, 
fast and affordable construction in Germany will remain 
impossible.

1. Kundenproblem: „Bauen“

Eigentlich sollte es einfach sein. Ein Bauherr möchte 
bauen, um selber zu nutzen, zu vermieten oder zu ver-
kaufen. Dieses Kundenproblem sollte von Anbietern in 
der Baubranche unterstützt und von Behörden konst-
ruktiv begleitet werden. Verantwortung, Kontrolle, Fi-
nanzierung liegen beim Bauherrn oder einer von ihm 
beauftragten Person.

Dabei sind selbstverständlich Regeln des Baurechts 
einzuhalten. Und selbstverständlich sollen sich insbe-

sondere gefährliche Abfälle nicht über dunkle Kanäle 
in Wald und Flur wiederfinden. Zur Einordnung muss 
man aber verstehen, was heute in der Praxis von Bau-
herren eigentlich erwartet wird.

Laut Statistischem Bundesamt hat sich bei im Jahr 
2024 fertiggestellten Wohngebäuden die Zeit von Ge-
nehmigungserteilung bis Fertigstellung auf 26 Monate 
verlängert. Im Jahr 2020 betrug diese Abwicklungs-
dauer noch 20 Monate. Des Weiteren erloschen im Jahr 
2024 29.000 Baugenehmigungen, da deren in der Re-
gel mehrjährige Gültigkeitsdauer abgelaufen war [1]:

Woran liegt das? Ein Teil der Antwort findet sich 
hier: In Ballungsräumen wie Berlin ist „Bauen“ fak-
tisch mit „Bauen im Bestand“ gleichzusetzen. Denn 
Neubau ist nur noch möglich bei Lückenschließun-
gen, Erweiterungen oder Ersatzbauten. In nahezu al-
len Fällen muss der Bauherr bestehende Flächen und 
Gebäude zuerst genau unter die Lupe nehmen: Einer-
seits bestehen allgemein zunehmend strengere Vor-
gaben zur nachhaltigen Wiederverwendung von Bau-
materialen. So gilt seit dem 18. 04. 2017 die Gewerbeab-
fallverordnung (GewAbfV) [2] und seit dem 01. 08. 2023 
die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) [3]. Andererseits 
sind Bauherren mit Altlasten und Gebäudeschadstof-
fen konfrontiert. Diese sog. „gefährlichen Abfälle“ 
können belastete Dämmstoffe, Asbestzement, teerhal-
tige Bitumengemische und Teerpappe, kontaminierter 
Aushub und mineralischer Bauschutt, belastetes Holz, 
PCB-haltige Abfälle u.v.m. sein [4].

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Ber-
lin führte zwischen Oktober 2024 und März 2025 dazu 
eine qualitative Studie durch. In Zusammenarbeit mit 
dem spezialisierten Ingenieurbüro NovaBiotec wurden 
zahlreiche Interviews mit Beteiligten der Abfallwirt-
schaft geführt. Ziel war es, die aktuellen Prozesse im 
Bereich Schadstoff- und Abfallmanagement auf Bau-
stellen zu verstehen und Verbesserungspotentiale zu 
identifizieren. Dazu wurden Gespräche mit Marktteil-
nehmern aus der Region Berlin-Brandenburg geführt: 
Neben Bauherren (im Schadstoffmanagement „Erzeu-
ger“ genannt) auch Beförderer, Sammler sowie Ent-
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sorger (Deponien, Waschanlagen, Verbrennungs- oder 
Aufbereitungsanlagen). Ergänzt wurde das Bild durch 
den Austausch mit Verbänden, Softwareanbietern und 
Start-Ups im Bereich Kreislaufwirtschaft.

2. Der reale Wahnsinn

Es geht hier also nur um Bauabfälle. „Nur“ um Bauab-
fälle? Tatsächlich fällt die Masse aller Abfälle im Be-
reich der Bauwirtschaft an. Laut Statistischem Bun-
desamt betrug im Jahr 2022 der Anteil der Bau- und 
Abbruchabfälle am Gesamtaufkommen über 54 % [5]. 
Zu unterscheiden sind dabei u. a. mineralischer Bau-
schutt, Bau- und Abbruchholz, Metallabfälle, Verpa-
ckungsabfälle, Gefährliche Abfälle sowie Baustellen-
abfälle als beliebiges Gemisch. 

Das Mengengerüst ist also relevant. Doch genauso 
beachtenswert ist die Komplexität der Entsorgungs-
prozesse. Das folgende Beispiel zeigt, dass aus einem 
scheinbar kleinen Detail ein extrem aufwendiger Pro-
zess wird: viele Beteiligte, viele Prozessschritte, viele 
Daten, viele Medienbrüche, viele Systeme. Es handelt 
sich im konkreten Fall um ein größeres Bauvorhaben 

im Bestand: Für über 300 Wohnungen ist eine Grund
instandsetzung vorgesehen.

Der in der Grafik dargestellte Prozess basiert auf die-
sem realen Beispiel. Es zeigt nur einen kleinen Aus-
schnitt der Entsorgungsproblematik. Denn der darge-
stellte Ablauf bezieht sich nur auf eine einzige Ab-
fallfraktion – von insgesamt ca. 30 verschiedenen 
Abfallfraktionen in diesem Bauvorhaben.
	¡ Schritt 1a: Der Bauherr beauftragt im Allgemei-
nen über die hauseigene Projektleitung oder 
einen Objektplaner (Architekturbüro) ein speziali-
siertes Ingenieurbüro, das Büro führt hinsichtlich 
der Arbeitsschutzbelange Untersuchungen ge-
mäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und De-
klarationsanalysen durch, z.  B. von Dachpappen, 
Expandiertem Polystyrol (EPS), asbesthaltigen 
Spachtelmassen etc. Eine in situ Beprobung von 
mineralischem Bauschutt wie Estrich oder Beton 
muss bei der Senatsverwaltung für Mobilität, 
Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU) be-
antragt und genehmigt werden. Probennahmen 
müssen nach Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) PN98 und die Analysen in akkreditierten 
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Abbildung 1
Ablauf in der Praxis
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ger der Region an, die aus Erfahrung geeignet 
erscheinen. Mehrere Absagen gehen ein, u. a. von 
Deponien der Deponieklasse II. Eine Verbrennung 
(thermische Verwertung) ist wegen des Asbest-
anteiles nicht möglich. Über diesen Entsorgungs-
weg gehen alle anderen EPS-Abfälle des BV ohne 
Asbestanhaftungen (AS 170604). Deponien der 
Deponieklasse IV (Untertagedeponien) erklärten 
sich zur Annahme des asbesthaltigen EPS bereit. 
Die Angebote der Entsorger werden i. d. R. manu-
ell erstellt, ausgedruckt, von zwei Personen unter-
schrieben, gescannt und per Mail an den BEVERZ 
geschickt. Auch hier können – jetzt aufgrund der 
Betriebsgenehmigungen der Entsorger – noch 
Nachanalysen gefordert sein.
	¡ Schritt 6a: Die Angebotsauswertung und Ver-
gabeempfehlung werden händisch erstellt und 
dem Bauherrn zur Beauftragung vorgelegt. Der 
Bauherr (Projektleitung, Vergabeabteilung) prüft 
und vergibt den Auftrag an Entsorger zur DK IV. 
Der nimmt den Auftrag an, d. h. wiederum Unter-
schreiben, Scannen, Senden, …
	¡ Schritt 7a: Das sog. „Ergänzende Formblatt (EGF)“ 
sowie der „Elektronische Entsorgungsnachweis 
(EN)“ werden erstellt, Bauherr/BEVERZ, Entsorger 
signieren elektronisch und legen den EN der SBB 
(Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin 
mbH) vor. Diese entscheidet in diesem Beispiel 
nun, den EN nicht zu bestätigen und verlangt wei-
tere spezifische Nachanalysen des EPS-Materials 
auf HBCD, welches nun bereits zum Großteil in 
BigBags auf der BE-Fläche vorliegt.
	¡ Schritt 1b: Also wieder mehrere Schritte zurück: 
Noch einmal weitere Proben vor Ort nehmen. 
Analysen beauftragen, bezahlen und auf die Er-
gebnisse warten…
	¡ Schritt 5b: Die repräsentativen Mischproben 
aus mehreren BigBags haben dieses Mal – in den 
Nachanalysen – alle einen HBCD-Gehalt von unter 
500 mg/kg. Also müssen wieder Angebote einge-
holt werden: Der BEVERZ fragt per E-Mail alle 
Entsorger der Region an, welche aus Erfahrung 
geeignet erscheinen. Wieder mehrere Absagen, 
aber dieses Mal auch Angebote von Deponien der 
Deponieklasse II. Angebotsauswertung und Ver-
gabeempfehlung werden wieder händisch erstellt 
und dem Bauherrn zur Beauftragung vorgelegt.
	¡ Schritt 6b: Der Bauherr prüft und storniert den 
Auftrag an den Entsorger DK IV. Stattdessen wird 
der günstigere Entsorger der DK II beauftragt.
	¡ Schritt 7b: EGF/EN wird erstellt, Bauherr/BEVERZ 
signieren und legen dem Entsorger die Akte vor. 
Der Entsorger muss sich von seiner Aufsichts-
behörde eine Ausnahmegenehmigung einholen 
mit zusätzlichen Kosten für den Bauherrn. Die 
Aufsichtsbehörde benötigt einen Nachweis zu den 
PAK-Werten. Mit Mühe, d. h. div. Telefonaten und 
E-Mails sowie Vorlage des umfangreichen Gefahr-
stoffkatasters, inkl. der PAK-Freiheit der bereits 
entfernten Pappen, wird die Ausnahmegeneh-
migung ohne weitere Nachanalysen erteilt. Der 
Entsorger kann nun signieren und die Akte der 
Genehmigungsbehörde SBB vorlegen, die dann 

Laboren pro Abfallfraktion erfolgen. Das ist auf-
wendig und teuer.
	¡ Schritt 2: Der Planungsprozess von Bauvorhaben 
verzögert sich oftmals, doch nach einem Jahr ver-
lieren die Analysen ihre Gültigkeit [6]; also kön-
nen sich die letzten Schritte ggf. wiederholen: Am 
selben Objekt noch einmal Probennahmen und 
Analysen in Fachlaboren. Jetzt kann das finale, 
ausschreibungsrelevante Entsorgungskonzept 
erstellt werden, mit Zuordnung der erwarteten 
Abfälle und Massen.
	¡ Schritt 3: Involviert werden mehrere Behörden: 
In Brandenburg z.B. Bestätigung des Entsorgungs-
konzepts beim Landesamt für Umwelt (LfU) für 
gefährliche Abfälle und der unteren Abfallbe-
hörde für nicht-gefährliche Abfälle. In Berlin 
muss eine Anzeige gem. Merkblatt 4, Anhang 1, 
an die SenMVKU erfolgen – hier kann es ggf. zu 
Nachfragen und Nachforderungen kommen.
	¡ Schritt 4: Ein Problemfall sind in diesem Beispiel 
EPS-Dämmstoffe mit asbesthaltigen schwarzen 
Anhaftungen von Badfußböden (Volumen über 
10 m³), die technisch und wirtschaftlich nicht 
trennbar sind. 14 Analysen auf HBCD (Hexa
bromcyclododecan) aus dem gesamten Objekt für 
verschiedene EPS-Materialien von verschiedenen 
Einbauorten werden durchgeführt. Es wird EPS 
mit HBCD-Werten von 270–6.600 mg/kg festge-
stellt. Für die Abfalleinstufung des asbesthaltigen 
EPS werden als worst-case-Betrachtung die HBCD-
Werte von 6.600 mg/kg herangezogen. Für EPS 
mit Asbestanhaftungen (AS 170903*) ist in Berlin-
Brandenburg kein SEN (Sammelentsorgungsnach-
weis) eines Beförderers verfügbar.
	¡ Schritt 5a: Der BEVERZ (Bevollmächtigte des 
Erzeugers) fragt nun per E-Mail alle die Entsor-

Abbildung 2
Problemfall
© A. Wloczyk, 
NovaBiotec

Lizenziert für Herrn Dipl.-Ing. Bert Kühl.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin



	 8 · 25    Müll und Abfall	 459

Bauen in Deutschland: Schnell und günstig unmöglich

Die Regelungen sind darüber hinaus oft von Bun-
desland zu Bundesland verschieden und widersprüch-
lich. So ist beispielsweise PAK-haltiger Abfall in Berlin/
Brandenburg ab 100 mg/kg, in Bayern ab 1.000 mg/kg 
und in Hessen ab 400 mg/kg gefährlich [7]. Der aktu-
elle Umfang der Regelungen bezüglich gefährlicher 
und nicht gefährlicher Abfälle unterscheidet sich da-
bei kaum noch.

Für die Entsorgung gefährlicher Abfälle ist seitens 
der Behörden die Nutzung des elektronischen Abfall-
nachweisverfahrens (EANV) [8] verpflichtend, die Zen-
trale Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) [9] stellt für die 
elektronischen Belegflüsse Basisfunktionalität zur Ver-
fügung. Ebenso findet sich hier ein Verzeichnis der 
zugelassenen Entsorgungsfachbetriebe (eEFBV). Hier-
bei geht es aber nur um eine rein funktionale Um-
setzung gesetzlicher Vorgaben. Das Konzept sieht vor, 
dass kommerzielle Anbieter kundenfreundliche Ober-
flächen anbieten, was aber nur teilweise gelingt.

Die Abläufe auf der Baustelle sind nicht Fokus dieses 
Artikels, doch auch hier scheitern gut gemeinte Rege-
lungen an der Umsetzung: Die ausführenden Gewerke 
können und/oder wollen gar nicht die Abfallfraktio-
nen fachgerecht trennen, es fehlt Know-how und ein 
Kontrolldruck. Die Vielzahl an obligatorischen Schu-
lungen führen zu erheblichem Aufwand, adressieren 
aber nicht die ausführenden Gewerke. Auch hier lässt 
sich bei der Betrachtung im Baustellenalltag feststel-
len: Theoretisch gut gemeinte Regelungen sind vor Ort 
faktisch nicht umsetzbar. Beispielsweise ist die vorge-
schriebene sortenreine Trennung, zumindest auf einer 
Baustelle in der Innenstadt, nicht oder extrem schwie-
rig umzusetzen. 30 Abfallfraktionen bedeuten theore-
tisch 30 separate Container. Daraus folgen dann auch 
30 Möglichkeiten der verschiedenen Gewerke, die Ab-
fälle (falsch) zu verbringen.

4. Kurzfristige Ansatzpunkte

Aus den Gesprächen mit den Studienteilnehmern er-
gab sich schnell eine Liste mit Verbesserungspotenti-
alen. Bemerkenswert ist, dass nahezu alle Beteiligten 
den Bedarf nach Veränderung unterstrichen haben. 
Auch Anbieter, die eigentlich wirtschaftlich von in-
transparenten Prozessen profitieren, sahen den Hand-

Abbildung 3
Nur elf von bis zu 30 Abfallfraktionen
© A. Wloczyk, NovaBiotec

nach weiteren Nachfragen zu den PAK-Werten 
ihre Genehmigung vollziehen kann.
	¡ Schritt 8: Jetzt können Begleitscheine (BGS) er-
stellt und das EPS-Material entsorgt werden.

Seit der ersten Angebotsabfrage zu dieser spezifischen 
Abfallfraktion bei Beginn des Bauvorhabens ist inzwi-
schen mehr als ein halbes Jahr vergangen. Die Contai-
ner mit dem in BigBags verpackten Material stehen auf 
der Baustelle im Wege herum. Containermiete fällt an. 
Der Abfall wurde noch nicht entsorgt.

Beim genannten Bauvorhaben fallen insgesamt etwa 
30 gefährliche und nicht gefährliche Abfallfraktionen 
an. Ohne inhaltliche Bewertung des Vorgangs zeigt 
das Beispiel den unglaublichen Verwaltungsaufwand 
der Entsorgung für nur eine einzige dieser Abfallfrak-
tionen.

3. Warum ist das so?

Schadstoffe kontrolliert beseitigen, möglichst viele 
Materialien wiederverwenden. Das sind lobenswerte 
Ziele. Doch wie kann es sein, dass eigentlich sinnvolle 
Impulse seitens der Gesetzgeber zu einer aberwitzi-
gen und oft kontraproduktiven Umsetzung führen?

Der Entsorgungsmarkt ist strukturell geprägt durch 
viele Beteiligte und eine Unmenge kleinerer Anbie-
ter. Der Markt ist nicht homogen, sondern unterschei-
det sich erheblich je nach Region und Entsorgungs-
stufe. Durch diese Vielzahl an Beteiligten sind Pro-
zesse nicht durchgängig, Integrationsprobleme sind 
der Alltag. Die Durchdringung mit IT ist gering, es be-
steht ein hoher Anteil händischer und papierbasier-
ter Arbeit. So erstellen alle befragten Unternehmen 
ihre Angebote händisch, scannen und versenden PDF-
Dateien. Diese Angebote sind nicht einheitlich aufge-
baut und werden in der Praxis von einem Austausch 
per Mobiltelefon begleitet. Im Gesamtprozess sehen 
die jeweils Beteiligten nur ihren kleinen Ausschnitt, 
es besteht eine starke Aufgabenteilung: Auf der Kun-
denseite sind die Hauptpersonen Bauherren und Bau-
träger, außerdem die mit dem eigentlichen Bauen be-
trauten, also normalerweise Bauleiter und Gewerke. 
Im Bereich Schadstoffmanagement werden diese er-
gänzt durch eine Fachbauleitung/Koordinator sowie 
Bevollmächtigte. Auch diverse Gutachter und Sach-
verständige kommen zum Einsatz, ebenso zertifizierte 
Probenehmer und akkreditierte Labore. Der eigentli-
che Entsorgermarkt teilt sich dann noch einmal auf 
in die Rollen Beförderer/Sammler (Entsorgungsfach-
betriebe), Zwischenlager, Händler und Makler, sowie 
Entsorger.

Nicht zu vergessen sind hierbei die zuständigen Ab-
fallbehörden, in Berlin die SenMVKU (Senatsverwal-
tung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt) 
und die SBB. Diese wachen über eine Unmenge an 
gesetzlichen Regelungen und Vorgaben. Die Entsor-
gungsbeteiligten müssen sich nicht nur in den ent-
sprechenden Gesetzen auskennen, sondern auch in 
diversen Verordnungen, Ausführungsbestimmun-
gen, Vollzugshilfen, Merkblätter, LAGA-Mitteilungen 
etc. Mittels Querverweisen und Ausnahmeregelun-
gen fühlen sich die Beteiligten „wie bei einer Schnit-
zeljagd“.
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wirtschaft und der fachgerechten Entsorgung syste-
matisch vermittelt werden. Doch auch kurzfristig 
kann sensibilisiert werden. In den meisten Curricula 
der Architekturstudiengänge spielt Abfall- und Schad-
stoffmanagement heute allenfalls eine Randrolle. Der 
Aufwand und die Kosten von Abfallmanagement wer-
den von den Objektplanern (Architekten) in der Re-
gel unterschätzt. Insbesondere beim Kunden/Bauher-
ren muss das Bewusstsein für Entsorgungsfragen und 
Schadstoffe schrittweise erhöht werden. Auch und ge-
rade deshalb, weil die Menschen, die im EANV seitens 
der Erzeuger unterschreiben, ein hohes persönliches 
Haftungsrisiko eingehen. Dieses scheint den Handeln-
den nicht immer bewusst zu sein. 

Praxischeck Baustelle: Vor Ort gleicht die Arbeit 
einem Kampf gegen Windmühlen: Fehlwürfe sind 
schwer zu vermeiden, verursachen aber in der Folge 
hohe Kosten. Ansätze wie Videoüberwachung der Con-
tainer, definierte überwachte Einwurfzeiten, Zugangs-
kontrolle zu den Containern, aber auch eine stark ver-
einfachte Beschilderung sowie hohe Vertragsstrafen 
sind zaghafte Versuche.

5. Ein Neuanfang

Tatsächlich werden diese kleinen Schritte nicht aus-
reichen. Es bedarf eines kompletten Neuanfangs, ein 
konsequentes In-Frage-Stellen der heutigen Abläufe:

Konsequente Kundenorientierung: Der Begriff Busi-
ness Network Redesign steht für die Neugestaltung 
von Geschäftsprozessen, mit dem Fokus auf unterneh-
mensübergreifende Prozesse. Startpunkt ist der Kunde, 
hier also der Bauherr. Aktuell beschäftigen sich weder 
Bauherren, noch Architekten gerne mit dem Thema 
„Abfall“. Dabei ist es der Bauherr, der (oft unwissent-
lich) die Verantwortung für fachgerechte Entsorgung 
und Wiederverwendung bis zum Schluss trägt und da-
für auch zahlen muss. Genau aus diesem Grund müs-
sen die Prozesse den Bauherrn als Impulsgeber und 
Kunden sehen. Hier bedeutet Kundenorientierung, 
dass der Bauherr über die Regelungen und Prozesse 
zur Entsorgung  frühzeitig informiert werden muss. 
Die Fülle an Vorschriften, das fehlende Wissen und 
Interesse der allermeisten Beteiligten, aber auch Ei-
geninteressen einzelner Player scheinen dies heute zu 

Abbildung 4
Realität auf der Baustelle
© A. Wloczyk, NovaBiotec

lungsbedarf. Einige der diskutierten Ansatzpunkte las-
sen sich bereits in den kommenden Monaten und Jah-
ren angehen:

Priorisierung: Sowohl seitens der Gesetzgeber, als 
auch bei Durchführung und Kontrolle muss stark pri-
orisiert werden – weniger ist mehr. Obwohl (fast) jede 
Idee gut gemeint ist – in Summe sind die Anforde-
rungen so komplex geworden, dass sie die Bautätig-
keit lähmen. Die Sinnhaftigkeit von Regelungen muss 
dem Praxistest standhalten. Exemplarisch seien hier 
die Deklarationsanalysen genannt: Es ist schwer nach-
vollziehbar, warum diese nur eine Gültigkeitsdauer 
von einem Jahr haben. In den allermeisten Fällen wird 
sich die Auffindsituation vor Ort nicht geändert ha-
ben. Dazu reicht eine einfache Abfrage beim Bauherrn. 
Durch die Unmenge teilweise widersprüchlicher und 
inhaltlich fragwürdiger Vorgaben wird nicht nur we-
niger und teuer gebaut, sondern gesetzestreues Ver-
halten wird auch nicht belohnt.

Kontrolle: Denn auch die Kontrollbehörden sind 
überfordert und unterbesetzt, Studienteilnehmer be-
richteten von extrem wenigen Kontrollen. Und diese 
bezogen sich dann auf rein formale oder buchhalte-
rische Aspekte – für eine inhaltliche Bewertung feh-
len Know-how und Ressourcen. Im parallelen „Ent-
sorgungs-Graumarkt“ besteht hingegen kaum Kont-
rolldruck. Das Risiko, wegen Umweltsünden bestraft 
zu werden, sei hier verschwindend gering. Weniger 
Regeln können vor diesem Hintergrund dazu führen, 
dass die wirklich relevanten Kernvorgaben umso stren-
ger kontrolliert und in der Praxis durchgesetzt werden.

Digitalisierung: Das Niveau der Digitalisierung ist 
extrem gering. Kaum Standardsoftware, hoher Anteil 
manueller Tätigkeiten, viele Medienbrüche. Schon 
kurzfristig sind viele Potentiale realisierbar, hier eine 
exemplarische Aufzählung: Automatisierte Termin-
vergabe zur Anlieferung bei Entsorgern, automati-
siert einlesbare Bescheide ohne versteckte Informati-
onen in einem PDF-Anhang, Aufhebung der Limitation 
von 10 MB für Anhänge im EANV, Nutzung standardi-
sierter Laboranalysen oder auch eine automatisierte 
Rechnungserstellung in Echtzeit bei Anlieferung. So-
lange eine durchgängige Digitalisierung noch nicht er-
reicht ist, können Integrationsbrücken helfen. So ver-
spricht beispielsweise ein Start-Up, die Mineral Waste 
Manager GmbH, durch den Einsatz von KI bisher hete-
rogene Laborberichte vergleichbarer zu machen [10].

Kopplung des Belegflusses und EANV: Das ZKS-Sys-
tem fokussiert auf die rechtliche Sicht, nämlich die Be-
lege aus dem elektronischen Nachweisverfahren. Da-
rin muss beispielsweise der Entsorger eine „Annah-
meerklärung“ abgeben, also seine Bereitschaft und 
Fähigkeit bekunden, den Abfall zu entsorgen. Die kom-
merzielle Ebene, also die eigentliche Auftragsvergabe 
an den Entsorger, erfolgt bei nahezu allen betrachte-
ten Unternehmen zusätzlich, also über den Weg eines 
separaten Angebotes und einer entsprechenden Beauf-
tragung. Normalerweise geschieht dies per Email mit 
Anhängen und damit redundant zum ZKS. Eine in-
haltliche Kopplung wäre hier z.  B. über Rahmenver-
träge möglich.

Aus- und Weiterbildung: Langfristig müssen Fach-
kräfte ausgebildet werden und Aspekte der Kreislauf-
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zur Netzwerkfähigkeit gesehen werden, das sog. „m:n 
enabling“. Mit geringem Integrationsaufwand für die 
einzelnen Beteiligten können durchgehende, unter-
nehmensübergreifende, sog. „kollaborative“, Prozesse 
realisiert werden. Auch im Immobilienbereich beste-
hen oder entwickeln sich derartige Plattformen [14]. 
Doch im Abfallmanagement besteht Nachholbedarf: 
Zunächst könnte eine Art Marktplatz eine Brücke zwi-
schen Erzeugern, Beförderern und Entsorgern bilden 
– unter Einbindung der Aufsichtsbehörden SenMVKU, 
LfU, Abfallbehörden, SBB. Des Weiteren können kun-
denorientierte Gesamtlösungen erstellt werden, das 
Zusammenspiel der Beteiligten wird erheblich effizi-
enter, Redundanzen und Medienbrüche werden ver-
mieden. Vor allem aber sorgt die Transparenz über 
den Gesamtprozess (sog. „End-to-end-Integration“) für 
eine Komplexitätsreduktion und einen Fokus auf das 
eigentlich gewünschte Ergebnis.
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verhindern. Schon im Rahmen einer Investitionsent-
scheidung muss Transparenz erzeugt werden. Auch 
wenn dies eine abschreckende Wirkung haben wird 
und durchaus einige Bauvorhaben abgesagt werden: 
Nur so lässt sich ein Bewusstsein schaffen und auch 
ein Veränderungsdruck auf Gesetzgeber und Beteiligte 
erzeugen.

Das Thema „Abfall“ in das Scheinwerferlicht holen: 
In der Wahrnehmung wird Entsorgung vor allem als 
lästiges Übel gesehen. In der Bauplanung spielt die 
Entsorgung nur selten eine Rolle – wenn nicht gerade 
das Gelände eines alten Truppenübungsplatzes sa-
niert werden muss, werden Aufwand und Komplexi-
tät der Entsorgung systematisch unterschätzt. Von 30 
betrachteten, größeren Bauvorhaben wurde in 25 Fäl-
len der Kostenrahmen zu niedrig angesetzt – teilwiese 
um den Faktor 10. Dass die „Abfall“-Branche eher ein 
Schattendasein führt, sieht man auch an anderen In-
dikatoren: In den Unternehmen arbeiten vergleichs-
weise viele Quereinsteiger, es existieren nur wenige 
spezialisierte Ausbildungsberufe und in den benach-
barten Disziplinen spielt das Abfallmanagement eine 
untergeordnete Rolle. 

Vereinfachen, bündeln, zentralisieren: Informatio-
nen sind nicht oder nur nach aufwendigem Suchen 
verfügbar, Beauftragungen erfolgen dezentral, Belege 
werden in einem separaten Behördensystem abgelegt 
und zusätzlich bestehen bei dem Kunden Dokumen-
tations- und Aufbewahrungspflichten. Als Idee steht 
hier die Vision einer elektronischen Objektdokumen-
tation, in der neben (für Leser vereinfachte) Bauvor-
schriften auch Anträge, Bescheide, Belege gesammelt 
und nachvollziehbar sind. Solch ein Bauobjekt-Portal 
sollte natürlich eine kundenzentrische Lösung darstel-
len, doch auch andere Player können und sollen in 
personalisierten Sichten auf Daten zugreifen können.

Standardisierung: Grundsätzlich sollten nur noch 
maschinenlesbare, standardisierte Nachrichten zwi-
schen Unternehmen ausgetauscht werden. Das be-
zieht sich auf Angebote der Entsorgungsfachbetriebe 
genauso wie auf Laboranalysen oder Bescheide der Be-
hörden. Hier sind bevorzugt sog. „hybride Formate“ zu 
verwenden. Dieses Prinzip wurde beispielsweise vor ei-
nigen Jahren im Bereich E-Invoicing eingeführt. Eine 
sog. „ZUGFeRD“-Rechnung besteht im Wesentlichen 
aus zwei Teilen: Aus einer visuellen Darstellung als 
pdf für den Menschen und aus einem maschinenlesba-
ren Anhang in XML-Format [11]. Die Standardisierung 
muss eine Vereinfachung als Ziel haben. Erste Initia-
tiven wie beispielsweise der vom BDE initiierte AvaL-
Standard [12] scheinen erfolgsversprechend. Hierbei 
werden vor allem Stammdaten der Logistik standardi-
siert, so dass beispielsweise eine unternehmensüber-
greifende Planung von Transportbehältern automati-
siert möglich ist.

Schaffung einer Exchange Plattform: In Branchen 
wie dem Maschinenbau oder der Automobilindus-
trie sind sog. „Exchange Plattforms“ oder auch „Di-
gitale Ökosysteme“ bereits Standard. Trotz aller Un-
terschiede haben diese Plattform-Ansätze gemeinsam, 
dass immer sog. „Assets“, also z.  B. Informationen oder 
Güter, zwischen Anbietern und Konsumenten vermit-
telt werden [13]. Solche Plattformen können als Weg 
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